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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 10. Dezember 1984

betreffend ein Verfahren nach Artikel 85 des EWG-Vertrags
(IV/30.717 — Einheitliche eurocheques)

(Nur der französische, englische, deutsche, italienische, niederländische und dänische Text sind
verbindlich)

(85/77/EWG)

er in dieser Entscheidung verwendet wird ,
bezieht sich auf die dem System angeschlosse
nen Anstalten .

A. Das eurocheque-System

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung Nr. 17 des Rates vom
6 . Februar 1962 — erste Durchführungsverordnung
zu den Artikeln 85 und 86 des Vertrages (') —
zuletzt geändert durch die Akte über den Beitritt
Griechehlands, insbesondere auf die Artikel 6
und 8,

im Hinblick auf die Anmeldung, die am 7 . Juli 1982
gemäß Artikel 4 der Verordnung Nr. 17 vom Präsi
denten der eurocheque-Versammlung und der euro
chequeAVorking-Groupe im Namen der nationalen
Bankenvereinigungen, die diese beiden Versamm
lungen bilden, zu der am 1 . Mai 1981 in Kraft getre
tenen j,Package-Deal"-Vereinbarung über die im
Ausland in Landeswährung ausgestellten „einheitli
chen eurocheques" vorgenommen wurde,

im Hinblick auf die gemäß Artikel 19 Absatz 3 der
Verordnung Nr. 17 erfolgte Veröffentlichung des
wesentlichen Inhalts der genannten Regelung (2), zu
der keine Bemerkungen von betroffenen Dritten
vorgebracht wurden ,

nach ^Anhörung des Beratenden Ausschusses für
Kartell- und Monopolfragen,

in Erwägung nachstehender Gründe :

( 1 ) Das eurocheque-System („ec") wurde 1968
auf die private Initiative europäischer Kredit
institute hin gegründet . Damit soll dem
Bedarf an internationalen Zahlungssystemen
entsprochen werden, zu dem der zunehmende
Reise- und Geschäftsverkehr Europas geführt
hat, indem den Kunden Zahlungsmittel im
nationalen sowie im internationalen Zah
lungsverkehr zugänglich gemacht werden.

(2) Das eurocheque-System ist für alle europä
ischen Kreditinstitute zugänglich, ohne sie
durch eine förmliche Rechtsstruktur miteinan
der zu verbinden . Es beruht auf zwei Instru
menten, dem Scheck und der Scheck-Garan
tiekarte . Das bezogene Kreditinstitut garan
tiert die Einlösung eines Schecks bis zu einem
bestimmten Höchstbetrag unter Vorlage der
entsprechenden Scheck-Garantiekarte an alle
auszahlenden Banken .

B. Die Teilnehmer

(3 ) Die „Ausgabe-Institute" sind die Kreditinsti
tute, die an ihre Kunden Scheck-Garantiekar
ten und Scheckvordrucke ausgeben, die im
eurocheque-System verwendet werden kön
nen .I. SACHVERHALT

Dieses Verfahren betrifft den sogenannten
„Package Deal", eine Vereinbarung über im
Ausland in Landeswährung ausgestellte ein
heitliche eurocheques, die von Banken, Spar
kassen und anderen am eurocheque-System
beteiligten Kreditanstalten am 31 . Oktober
1980 getroffen und ab l.Mai 1981 in Kraft
gesetzt wurde . Der Ausdruck „Bank", so wie

(4) In vielen Ländern haben die Ausgabe-Insti
tute seit 1974 stufenweise für die Scheck
Garantiekarte und den kartengarantierten
Scheck eine einheitliche Aufmachung einge
führt . In der Europäischen Gemeinschaft wer
den deratige einheitliche Zahlungsinstru
mente in Belgien, in Dänemark, in der Bun
desrepublik, in Frankreich (Credit Mutuel
und die Banques Populaires), in Irland, in
Luxemburg, in den Niederlanden und im Ver
einigten Königreich ausgegeben . Nicht ein

( i ) ABl . Nr. 13 vom 21.2 . 1962, S. 204/62 .
0 ABl. Nr. C 281 vom 18 . 10 . 1983 , S. 2 .
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(8) Im Jahr 1982 wurden über 15 Millionen ein
heitliche eurocheques, die von den Banken in
sechs Mitgliedstaaten ausgegeben wurden, in
Landeswährung in anderen Mitgliedstaaten
der EG ausgestellt :

heitliche Zahlungsinstrumente werden in
Frankreich und Italien weiter ausgegeben ; die
in Irland weiter ausgegebenen werden 1985
vollständig durch einheitliche Zahlungsinstru
mente ersetzt werden ; die Zahl der im Verei
nigten Königreich ausgegebenen nimmt ab .

Einheitliche eurocheques im Jahr 1982

Ausgestellt in Landeswährung

Ausgegeben von
Banken in in B, DK, D, F,

IRL, I , L, NL
und UK

in anderen
Ländern

Belgien
Dänemark

Bundesrepublik
Deutschland

Frankreich

Luxemburg
Niederlande

2 399 635

247 620

8 200 395

1 137 106

231 163

3 045 109

706 345

149 015

9 100 928

576 549

35 952

1 162 564

15 261 028 12 211 353

(5) „Annahme-Institute" geben keine im Rahmen
des eurocheque-Systems verwendbaren
Scheck-Garantiekarten aus , aber lösen in
ihren Auszahlungsstellen kartengarantierte
Schecks ein . In der Europäischen Gemein
schaft handelt es sich hierbei um Griechen
land.

(6) Die eurocheque-Auszahlungsstellen müssen
unter anderem die beiden nachstehenden
Bedingungen erfüllen :
— weder die Anzahl der zur gleichen Zeit

ausgezahlten Schecks noch die Häufigkeit
der Auszahlungen dürfen beschränkt wer
den ;

— die festgesetzten Höchstsätze für die
Gebührenberechnung dürfen nicht über
schritten werden .

Bestehen in dem Land von Ausgabe-Institu
ten Devisenbestimmungen, so kann einer aus
ländischen ec-Auszahlungsstelle deren Nicht
beachtung durch den Scheckaussteller nicht
entgegengehalten werden .

(7) Ende des Jahres 1983 waren über 9 000 Aus
gabe-Institute und rund 6 000 Annahme-Insti
tute in 39 europäischen und Mittelmeerlän
dern dem eurocheque-System angeschlossen ;

| über 26 Millionen einheitliche eurocheque
Karten waren im Umlauf. Allein in der Euro
päischen Gemeinschaft betrug die Anzahl der
im Umlauf befindlichen

— einheitlichen Eurocheque-Karten

Ausgehend von einem Durchschnittsbetrag
von 91 bis 92 ECU je Scheck wurden 1982 in
einem Mitgliedstaat auf eine Bank eines
anderen Mitgliedstaats einheitliche euroche
ques im Wert von 1,4 Milliarden ECU ausge
stellt .

(9) Im Jahr 1983 wurden etwa 28 Millionen ein
heitliche eurocheques im Ausland ausgestellt .
Davon wurden 90 % von deutschen, nieder
ländischen und belgischen Kunden (je 17,5
Millionen, 4,8 Millionen bzw. 2,9 Millionen
eurocheques) ausgestellt und mehr als 57 %
wurden in Österreich, Frankreich, Italien und
Spanien (je 4,6 Millionen, 4,1 Millionen, 3,9
Millionen bzw. 3,5 Millionen eurocheques)
eingereicht.

2 500 000
113 400

17 500 000
1 144 536

92 000
2 267 000
192 262

C. Die eurocheque-Organe

23 809 200

— Belgien
— Dänemark
— Bundesrepublik

Deutschland
— Frankreich
— Luxemburg
— Niederlande
— Vereinigtes Königreich

— nicht einheitlichen Karten
— Frankreich

(Carte Bleue)
— Irland

(Cheque Card)
— Italien

(Carta assegni)
— Vereinigtes Königreich

(eurocheque
Encashment Card)

2 740 000

629 202

895 000

1 480 819

( 10) Die „ec-Working-Group" ist das Lenkungs
und Beschlußorgan, in dem die Ausgabe
Institute unentgeltlich mit bis zu 4 Personen
pro Land (ausgenommen das einladende
Land, aus dessen Delegation ein Vertreter
zum Vorsitzenden bestimmt wird) vertreten
sind . Bei Abstimmungen hat jedes Land nur
eine Stimme . Beschlüsse müssen einstimmig
gefaßt werden und sind für alle am euroche
que-System beteiligten Institute verbindlich .
Die ec-Working-Group beschließt u . a . den
Betrag der Höchstprovisionen, die von den
Banken für die Auszahlung garantierter
Schecks berechnet werden können .5 745 000
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Gebühren erhoben . Diese den Höchstbetrag
überschreitende Gebühr war durch einen
ungünstigen Wechselkurs, zusätzliche Kosten
(Maklergebühren, Vordruckkosten usw.) oder
auch durch mitunter sehr hohe Einlösungsge
bühren für Geschäftsleute , die ausländische
eurocheques annahmen, bedingt. Darüber
hinaus begannen immer mehr Banken der
fremdenverkehrsorientierten Länder die Ein
lösung ausländischer eurocheques zu verwei
gern , weil damit höhere Kosten verbunden
waren .

( 11 ) Der „ec-Sicherheitsausschuß" ist ein von der
ec-Working-Group gestelltes ständiges Gre
mium, das die Sicherheit im eurocheque
System fördern soll . Gleichzeitig ist der
Sicherheitsausschuß Schlichtungsstelle für
Streitfälle zwischen den angeschlossenen
Banken . Seine Beschlüsse , abgesehen von den
Schlichtungsempfehlungen, bedürfen zu ihrer
Inkraftsetzung der Zustimmung der ec-Wor
kihg-Group.

( 12) Der „ec-Kongreß" ist die Versammlung der
Vertreter aus den Ländern der Ausgabe- und
der Annahme-Institute . Er tritt auf Vorschlag
der ec-Working-Group zusammen . Zwischen
zwei ec-Kongressen werden die Annahme
Institute über die Beschlüsse der ec-Working-
Group durch eurocheque International unter
richtet .

( 13 ) „eurocheque International", das internatio
nale eurocheque-Sekretariat mit Sitz in Brüs
sel , bereitet in Zusammenarbeit mit dem
jeweiligen Präsidenten die Sitzungen der
ed-Working Group vor und führt deren
Beschlüsse aus .

( 14) Die „eurocheque-Gemeinschaft" besteht aus
den Instituten, die Mitglieder des euroche
que-Systems sind und die einheitlichen euro
cheques und die einheitliche Scheck-Garan
tiekarte verwenden. Die Mitglieder werden
durch ihre nationalen Organisationen oder
Verbände vertreten . Für jedes Land wird nur
eihe nationale Organisation in die euroche
que-Gemeinschaft aufgenommen . Die „euro
cheque-Versammlung" ist das Beschlußorgan
der eurocheque-Gemeinschaft . Sie bestellt
einen Generalsekretär, der die Geschäfte der
eurocheque-Gemeinschaft zu führen hat.

( 16) In ihrer Sitzung am 9 . Mai 1980 beschloß die
ec-Working-Group, neue Vereinbarungen
über einheitliche eurocheques einzuführen .
Diese Vereinbarungen wurden am 31 . Oktober
1980 geschlossen und ab l.Mai 1981 für
einen Zeitraum von fünf Jahren in Kraft
gesetzt, der sich nach Ablauf automatisch um
jeweils 12 Monate verlängert .

( 17) Die neuen Bestimmungen gelten in einem
ersten Zeitabschnitt für die Länder der Aus
gabe-Institute ; Länder von Annahme-Institu
ten , die bereit wären , den gewerblichen Sektor
für einheitliche eurocheques zu öffnen, könn
ten miteinbezogen werden . Diese Bestimmun
gen sehen u . a . folgendes vor :
a) der gewerbliche Bereich (Geschäfte ,

Hotels , Restaurants , Tankstellen usw.)
muß offiziell für die Annahme einheitli
cher eurocheques geöffnet und über die
Garantiebedingungen unterrichtet wer
den ;

b) die einheitlichen eurocheques müssen in
der ausländischen Währung des besuch
ten Landes ausgestellt werden ;

c) auf jeden im Ausland in der Landeswäh
rung ausgestellten einheitlichen euroche
ques wird eine Gebühr von 1,25 % des
Scheckbetrags (ohne Mindestgebühr)
erhoben . Diese Gebühr wird nicht mehr
vom Bankschalter bei der Auszahlung
und auch nicht vom Kaufmann bei der
Entgegennahme des Schecks erhoben,
sondern bei der Erstattung des Scheckbe
trags durch die Verrechnungszentralen
gezahlt (siehe auch Ziffer 22).

D. Die am 1 . Mai 1981 in Kraft getretene
„Package-Deal"-Vereinbarung

( 15 ) Bei Einlösung eines auf eine ausländische
Bank gezogenen eurocheques durch eine
Bank fallen Verwaltungsgebühren und Son
derausgaben an, da die an den Inhaber eines
ausländischen Schecks gezahlte Summe der
auszahlenden Bank mit einer gewissen Ver
spätung erstattet wird . Für diese Dienstlei
stung haben die meisten auszahlenden Ban
ken zunächst eine Gebühr von maximal 2 sfrs
(die später auf 2,50 sfrs erhöht wurde) oder
den entsprechenden Gegenwert für ihnen vor
gelegte eurocheques erhoben . Indes wurden
vor allem in Ländern, in denen die Banken
sehr viele von ausländischen Touristen ausge
stellte eurocheques einlösten, häufig höhere

a) Zugang zum Nichtbankenbereich

( 18) Die Verwendung der einheitlichen Zahlungs
mittel im gewerblichen Bereich eines Landes
muß durch ein Übereinkommen zwischen
einer Zentralorganisation dieses Landes (Ban
kenvereinigung für die Annahme-Institute
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sich die Kreditinstitute der betroffenen Län
der, keine besondere Gebühr für einheitliche
eurocheques zu Lasten der eurocheque-Neh
mer zu erheben.

oder nationale eurocheque-Verbindungsstelle
für die Ausgabe- Institute) und der euroche
que-Gemeinschaft geregelt werden. Besondere
Fragen (z . B. in Verbindung mit der Scheckge
setzgebung) werden durch bilaterale Abkom
men zwischen den Mitgliedern der euroche
que-Gemeinschaft und der Zentralorganisa
tion des betreffenden Landes geregelt . (22) Einzelne Institute wenden jedoch die euro

cheque-Vereinbarungen nur teilweise an . Zum
Beispiel verlangt eine regionale Niederlassung
des Credit Agricole in Frankreich weiterhin
eine Gebühr von 1 % für die Einlösung von
ausländischen einheitlichen eurocheques ; die
Banken des Groupement Carte Bleu haben ihr
Netz von Geschäftsinhabern für eurocheques
nur probeweise geöffnet und dies zu densel
ben Bedingungen wie sie für Inhaber einer
Carte Bleu oder einer Visa-Karte gelten .

( 19) Das bezogene Kreditinstitut garantiert die
Einlösung von auf es selbst gezogenen und im
gewerblichen Bereich der Länder des euroche
que-Systems ausgestellten einheitlichen euro
cheques bis zum festgelegten Höchstbetrag,
wenn der Schecknehmer folgende Bedingun
gen beachtet hat :

— die Unterschrift , der Name des Kreditin
stitutes sowie die Kontonummer auf dem
eurocheque und der eurocheque-Karte
müssen übereinstimmen ;

— die Nummer der eurocheque-Karte muß
auf der Rückseite des eurocheques ver
merkt sein ;

— das Ausstellungsdatum des eurocheques
muß innerhalb der Gültigkeitsdauer der
eurocheque-Karte liegen ;

— ein im Ausland ausgestellter eurocheque
muß innerhalb einer Frist von 20 Tagen
seit seinem Ausstellungsdatum dem bezo
genen Kreditinstitut vorgelegt werden .
Diese Bedingung ist erfüllt , wenn der
eurocheque innerhalb dieser Frist der
eurocheque-Zentrale im Land des bezoge
nen Kreditinstituts zugegangen ist .

b) Verrechnung der einheitlichen eurocheques

(23) Die Verrechnung der im Ausland in Landes
währung ausgestellten einheitlichen euroche
ques bedeutete die Erhebung von Gebühren
am Auszahlungsschalter, die Umrechnung in
die Währung des Herkunftslandes, die jewei
lige Übersendung der Schecks der auszahlen
den Bank an die bezogene Bank und die
Bereitstellung des Scheckbetrags durch diese .
Zur Rationalisierung und Vereinfachung der
internationalen Verrechnung werden die im
Ausland in der Landeswährung ausgestellten
einheitlichen eurocheques zentral bearbeitet .
In jedem Land erhalten die Verrechnungszen
tralen (hiervon bestehen in Belgien 3 , in
Dänemark 15 , in Frankreich 3 , in Irland 2, in
Italien 17 , in Luxemburg 5) von den Auszah
lungsstellen die auf ausländische Banken aus
gestellten eurocheques, übersenden diese
Schecks den jeweiligen Verrechnungszentra
len der bezogenen Banken und erhalten ggf.
von ihnen die von inländischen Kunden im
Ausland ausgestellten eurocheques . Diese
internationale Verrechnung macht 5 bis 10%
der gesamten eurocheque-Verrechnung aus ;
die im Inland ausgestellten eurocheques sind
in die jeweiligen inländischen Verrechnungs
systeme einbezogen .

(20) Die garantierten Höchstbeträge werden im
Einvernehmen zwischen der entsprechenden
Länderorganisation und der eurocheque-Ver
sammlung festgelegt . Im gewerblichen
Bereich ausgestellte einheitliche eurocheques
müssen auf die Währung des besuchten Lan
des lauten .

(24) Dieses zentralisierte internationale Verrech
nungssystem gilt nur für einheitliche euroche
ques, die in der Fremdwährung des besuchten
Landes ausgestellt sind und den festgelegten
Verrechnungshöchstbetrag nicht überschrei
ten . Für die Länder der Europäischen
Gemeinschaft wurde dieser Betrag sowie der
garantierte Höchstbetrag wie folgt festgelegt
(die für Deutschland, Griechenland, Irland
und Italien angegebenen Beträge gelten ab
dem 1 . Januar 1985):

(21 ) Die zuständige Organisation verbürgt sich
dafür, daß für zahlungshalber verwendete
eurocheques keine Gebühr berechnet wird .
Findet eine nationale Gebührenordnung für
Scheckgutschriften Anwendung, verpflichten
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Höchstbeträge Annahme durch den

der Verrechnung garantierte
Handelsbereich

Belgien/Luxemburg bfrs/lfrs 12 000 bfrs/lfrs 7 000
Dänemark Dkr 2 100 Dkr 1 200 (***)
Bundesrepublik Deutschland DM 600 DM 400 ^****^
Griechenland — Dr 17 000 (*)
Frankreich ffrs 1 700 ffrs 1 000 (**)
Irland Ir £ 200 Ir £ 100 (**)
Italien Lit 400 000 Lit 250 000 (**)
Niederlande hfl 500 hfl 300 (****)
Vereinigtes Königreich £ Stg 160 £ Stg 75

(*) In Griechenland und Zypern ist der Verkehr mit eurocheques im Handeisbereich offiziell
nicht möglich .

(**) und (***) Gute bzw. hervorragende Annahme.
(****) Die eurocheques werden als nationales Zahlungssystem benutzt und weitgehend im Han

delsbereich angenommen.

(28) Bei der Verrechnung von im Ausland in Lan
deswährung ausgestellten eurocheques bela
sten somit die Zentralen der Ausgabe-Insti
tute die bezogenen Banken — und diese ihre
Kunden — mit der für die ausländische Aus
zahlungsstelle bestimmte Gebühr von 1,25 %
sowie eventuell mit einer zusätzlichen Provi
sion, die ihre eigenen Bearbeitungs- und Ver
rechnungskosten ausgleichen soll :

Liegt der Betrag des einheitlichen euroche
ques über dem Verrechnungshöchstbetrag, lei
tet die Zentrale den Scheck an die auszah
lende Bank zurück mit der Aufforderung, den
Scheck nach dem üblichen Verfahren an einen
Korrespondenten zu übersenden .

(25) Die Verrechnungszentrale der auszahlenden
Banken ist ermächtigt, die Konten, die die
Verrechnungszentralen anderer Länder bei ihr
unterhalten (sogenannte Loro-Konten), mit
dem Gesamtbetrag der entsprechenden Über
sendung von einheitlichen eurocheques und
der Auszahlungsgebühr von 1,25 % zu bela
sten . Bei der Verrechnung wird eine Wertstel
lung von zwei Arbeitstagen nach Absendetag
angewandt. Bei Hinterlegung von Schecks ,
deren Gesamtbetrag den Gegenwert von
15 000 sfrs überschreitet, ist dieses Datum nur
anwendbar, wenn die Scheckhinterlegung mit
Fernschreiben der Zentrale des Landes der
bezogenen Bank mitgeteilt wird, damit sie für
eitie hinreichende Deckung sorgt .

(26) Die Umrechnung erfolgt durch die Verrech
nungszentrale der bezogenen Banken zum
Marktkurs . Die Konten der Scheckaussteller
werden auf den üblichen nationalen Verrech
niingswegen belastet .

(27) Die vorerwähnten Regelungen betreffen
lediglich die Beziehungen zwischen den aus
zahlenden Banken und ihren nationalen Ver
rechnungszentralen sowie zwischen den Zen
tralen der einzelnen Länder untereinander.
Sie regeln weder die internen Beziehungen
zwischen den Verrechnungszentralen und den
bezogenen Banken ihrer Länder noch die
Beziehungen zwischen den letzteren und
ihren Kunden .

Von den Verrechnungszentralen erhobene Zah
lungsgebühren

— Belgien :
2,25 % (in Dänemark, Deutschland ausge
stellte eurocheques);
2,50 % (in Irland, den Niederlanden, dem
Vereinigten Königreich ausgestellte euro
cheques);
2,75 % (in Frankreich, Italien usw . ausge
stellte eurocheques);

— Dänemark :

15 Dkr je eurocheque, unabhängig vom
Betrag ;

— Deutschland :

1,75% mit Mindestgebühr von 2,50 DM
je eurocheque ;

— Frankreich :

2,25 % (Credit Mutuel);
— Irland :

1,25 % zuzüglich 23 Pence je eurocheque
(7 Pence Registrierungsgebühr, 4 Pence
für die Verrechnungszentrale und 12
Pence für die bezogene Bank);
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— Luxemburg :
1,25 % zuzüglich einer Gebühr von 35 lfrs
je Scheck ; wurde der Scheck in Belgien
ausgestellt, wird nur die letztgenannte
Gebühr erhoben ;

— Niederlande :

1,25% ;

B. Artikel 85 Absatz 1

a) Unternehmen und
Unternehmensvereinigungen

(31 ) Als Wirtschaftseinheiten, die Tätigkeiten wirt
schaftlicher Art betreiben, sind Banken und
sonstige Kreditanstalten Unternehmen im
Sinne des Artikels 85 des EWG-Vertrags . Das
eurocheque-System und seine verschiedenen
Organe (Ziffern 10 bis 14), in denen eine
große Anzahl dieser Anstalten und ihrer Ver
einigungen im Rahmen einer gemeinsamen
Organisation zusammengeschlossen sind, stel
len eine Unternehmensvereinigung im Sinne
dieser Bestimmung dar.

— Vereinigtes Königreich :
1 ,25 % zuzüglich 28 Pence je eurocheque
(Midland Bank).

In den Ländern außerhalb des Geltungsbe
reichs des Abkommens (darunter Griechen
land) erhebt die auszahlende Bank direkt eine
Gebühr im Gegenwert von 2,5 sfrs, die an die
Stelle der Gebühr von 1 ,25 % tritt .

b) Beeinträchtigung des
innergemeinschaftlichen Handelsverkehrs

(32) Die Ausstellung eines Schecks im Ausland
schafft eine Geldbewegung zugunsten dieses
Landes, ausgehend von dem Land des Kredit
instituts, das den Scheck ausgibt . Jegliche
Vereinbarung oder Entscheidung, die auf die
Festsetzung des Preises und der Verrech
nungsmodalitäten derartiger Überweisungsge
schäfte abzielt , die bedeutende internationale
und innergemeinschaftliche Transaktionen
betreffen ( 11,4 Milliaren ECU im Jahr 1982,
siehe Ziffer 8), ist schon ihrer Natur nach
geeignet, den Handel zwischen Mitgliedstaa
ten zu beeinträchtigen, da der Begriff „Han
del" eine weitgehende Bedeutung hat, die
auch den Geldverkehr einbezieht („Züch
ner"-Urteil , Entscheidungsgrund 18).

II . RECHTLICHE BEURTEILUNG

A. Artikel 90 Absatz 2

(29) Die Anmeldenden beriefen sich auf die
Anwendbarkeit von Artikel 90 Absatz 2 des
EWG-Vertrags . Diese Ausnahmebestimmun
gen sind im vorliegenden Fall nicht anwend

bar. Das eurocheque-System wurde auf die
Initiative von privaten Finanzeinrichtungen
hin geschaffen (Ziffer 1 ). Weder diese Ein
richtungen noch die aus ihrer Initiative her
vorgegangene Vereinigung waren zu irgend
einem Zeitpunkt beauftragt, eine Dienstlei
stung von allgemeinem wirtschaftlichen Inter
esse zu erbringen, mit der sie durch Hoheits
akt betraut worden sind (')• Diese Beurteilung
wird durch die Tatsache, daß das euroche
que-System in diesen Ländern mit Kenntnis ,
ja mit ausdrücklicher Zustimmung der zustän
digen Stellen funktioniert oder daß in man
chen Ländern der Gesetzgeber ausdrücklich
für das System oder einen Teil desselben
intervenierte, nicht in Frage gestellt .

(30) Selbst wenn man von der Annahme ausgeht,
daß das eurocheque-System und seine ausge
benden oder annehmenden Mitglieder von
einer internationalen Stelle oder einer Gruppe
nationaler öffentlicher Stellen beauftragt wor
den wären, den Kunden ein internationales
Zahlungsmittel zur Verfügung zu stellen, das
Buchgeld schafft, könnte durch die Anwen
dung der gemeinschaftlichen Wettbewerbsre
geln auf diese Kreditanstalten keineswegs die
Erfüllung der ihnen möglicherweise übertra
genen besonderen Aufgabe verhindert wer
den .

c) Einschränkung des Wettbewerbs

(33) Die im Rahmen des eurocheque-Systems
getroffenen Vereinbarungen - und Entschei
dungen, die die Festsetzung des Preises für
eine Dienstleistung bezwecken, stellen eine
Wettbewerbsbeschränkung dar, die ausdrück
lich unter das Kartellverbot des Artikels 85
Absatz 1 des EWG-Vertrags fällt . Sie bewir
ken eine Verhinderung des Wettbewerbs zwi
schen Banken aller Länder, insbesondere aller
Mitgliedstaaten bei der Einlösung von ein
heitlichen eurocheques, die auf Banken ande
rer Länder gezogen wurden . Die ec-Working-
Group beschließt direkt und einheitlich über
die Höhe der Gebühren, die von den Banken
für die Einlösung der im Rahmen des euro
cheque-Systems auf ausländische Banken
gezogenen kartengarantierten Schecks erhe
ben oder einziehen (Ziffer 10). Die ec-Wor
king-Group beschloß auch über die Einfüh
rung der am 1 . Mai 1981 in Kraft getretenen

(') Vgl . Urteil des Gerichtshofes der Europäischen
Gemeinschaften vom 14. Juli 1981 in der Rechtssache
172/80, Züchner/Bayerische Vereinsbank, Entschei
dungsgrund 7 , EuGH Slg 1981 , S. 2021 ff, 2030.
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rung ausgestellt werden . Aufgrund der
seit l.Mai 1981 geltenden Vereinbarun
gen und Beschlüsse werden diese einheit
lichen eurocheques, abgesehen von Aus
nahmefällen (Ziffer 22), von den Auszah
lungsschaltern nunmehr vollständig, ohne
Erhebung einer Gebühr gezahlt (Ziffer 17
Buchstabe c), was die Entgegennahme
durch den gewerblichen Bereich erleich
tert . In den Fällen, in denen die Vereinba
rungen durch einzelne Banken nur zum
Teil angewendet werden, sind bzw. wer
den die eurocheque-Inhaber in jedem Fall
über die Kosten der Einlösung eines aus
ländischen einheitlichen eurocheques
unterrichtet .

c) Die zentralisierte Verrechnung vereinfacht
für die Banken die Rückzahlung der von
ihnen angenommenen ausländischen ein
heitlichen eurocheques . Von besonderer
Bedeutung ist dieser Vorteil für die Kre
ditanstalten der auf den Fremdenverkehr
ausgerichteten Länder.

neuen Vereinbarungen (Ziffer 16), insbeson
dere über die festen und einheitlichen Gebüh
ren, die an die Auszahlungsschalter für ein
heitliche eurocheques, die auf einer Bank im
Ausland in Landeswährung ausgestellt wer
den (Ziffern 17 Buchstabe c), 25) überwiesen
werden.

(34) Auch hinsichtlich des garantierten Höchstbe
trags wird der Wettbewerb zwischen den aus
gebenden Banken eines Mitgliedstaats verhin
dert. Kein Kreditinstitut kann seiner Kund
schaft einen höheren als den garantierten
Betrag anbieten, der von dem nationalen
eurocheque-Verband im Einvernehmen mit
der eurocheque-Versammlung festgesetzt
wurde (Ziffer 20) und für alle in diesem Land
gezogenen einheitlichen eurocheques gilt (Zif
fer 24).

(35) In Anbetracht der zunehmenden Verflechtung
der einzelstaatlichen Märkte im Gemeinsa
men Markt sowie des Umfangs und des
Gesamtwerts der einheitlichen eurocheques,
die in jedem Mitgliedstaat von Besuchern aus
anderen Mitgliedstaaten ausgestellt werden
(Ziffern 8 und 9), ist eine derartige Preisab
sprache geeignet, den Wettbewerb auf dem
Markt des Geldverkehrs zwischen Mitglied
staaten spürbar zu beeinträchtigen .

C. Artikel 85 Absatz 3

(36) Die gemäß Artikel 85 Absatz 3 erforderlichen
vier Voraussetzungen für eine Freistellung
sind im vorliegenden Fall aus den nachste
henden Gründen erfüllt .

2 . Beteiligung der Benutzer

(38) Die Benutzer des eurocheque-Systems ziehen
daraus angemessenen Nutzen :
a) Die Benutzer von Schecks des euroche

que-Systems verfügen praktisch über alle
europäischen Währungen. Sie können bei
Kreditinstituten des besuchten Landes
Bargeld entsprechend ihrem Bedarf abhe
ben . Ihnen kommt bei diesem Bankge
schäft die von ihrer eigenen Bank gebo
tene Garantie zugute .

b) Auch wird ihnen vor der Verrechnung des
im Ausland ausgestellten Schecks eine
gewisse Frist eingeräumt, in der sie keine
Debetzinsen zahlen .

c) Die Benutzer von einheitlichen euroche
ques können diese außerdem dazu ver
wenden, ihre Ausgaben im gewerblichen
Bereich anderer Länder direkt zu decken .
Dieser eurocheque wird für den in Lan
deswährung ausgestellten Betrag ohne
Abzug, abgesehen von Ausnahmefällen
(Ziffer 22), eingelöst. Der Ausstellende
erhält grundsätzlich einen günstigeren
Wechselkurs , da die Umrechnung in seine
eigene Währung zum Marktkurs von der
Verrechnungszentrale seines Landes vor
genommen wird (Ziffer 26). In den Fäl
len , in denen die Vereinbarungen durch
einzelne Banken nur zum Teil angewen
det werden, sind bzw . werden die euro
cheque-Inhaber über die Kosten der Ein
lösung von ausländischen einheitlichen
eurocheques unterrichtet .

1 . Verbesserung des Zahlungsverkehrs

(37) Das eurocheque-System an sich und die am
l.Mai 1981 in Kraft getretenen Vereinbarun
gen und Beschlüsse tragen zur Verbesserung
der Zahlungsfazilitäten innerhalb des
Gemeinsamen Marktes bei :

a) Die im Rahmen des eurocheque-Systems
garantierten Schecks können außerhalb

: des Landes des Kreditinstituts , das sie
: ausgegeben hat, gezogen und bei Banken
mit Sitz in verschiedenen anderen Län
dern, insbesondere in den EG-Mitglied
staaten, eingelöst werden .

b) In ihrer von der Mehrheit der Ausgabe
! Institute beschlossenen einheitlichen Auf
machung können die eurocheques in ver
schiedenen Ländern, insbesondere in den
EG-Mitgliedstaaten, in der Landeswäh



Nr. L 35/50 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 7 . 2 . 85

abstimmen sollte, welche Gebühr sie
erhalten möchte . Jede zentralisierte Ver
rechnung würde somit unmöglich
gemacht, und die Bearbeitungskosten der
eurocheques würden erheblich steigen .

d) Die Garantie der bezogenen Bank wird
auch den Annehmern des gewerblichen
Bereichs gewährt . Außerdem wird ihnen
garantiert, daß ihnen die einheitlichen
eurocheques von den Banken ihrer Län
der vollständig, ohne Erhebung einer Ein
lösungsgebühr, abgesehen von Ausnah
mefällen (Ziffer 22 und Buchstabe c)
oben), ausgezahlt werden (Ziffer 21 ). Ihre
gewerbliche Tätigkeit wird durch die
Möglichkeit der Direktzahlung durch
eurocheques angeregt .

c) Die den Annahme-Instituten auferlegte
Beschränkung, die festgelegten Gebüh
renhöchstsätze nicht zu überschreiten
(Ziffer 6), ist erforderlich, um die Erhe
bung zusätzlicher Spesen oder Gebühren
wie MWSt, Gemeindesteuer, Stempel
steuer, Einlösungsgebühr oder sonstige zu
vermeiden .

d) Die einheitliche Festsetzung des garan
tierten Höchstbetrags in einem gegebenen
Land (Ziffern 20 und 24) ist notwendig,
um das System nicht unnütz zu kompli
zieren und eine zentralisierte vereinfachte
Verrechnung praktisch unmöglich zu
machen. Das System würde unanwend
bar, wenn jeder Annehmer eines einheitli
chen eurocheques — im Bankenbereich
und vor allem im Nichtbankenbereich —
sich jedesmal zu vergewissern hätte, daß
der durch das jeweilige ausgebende Kre
ditinstitut garantierte besondere Höchst
betrag nicht überschritten wurde .

(40) Die vorliegende Entscheidung erstreckt sich
nicht auf etwaige nationale Bankenvereinba
rungen oder Entscheidungen nationaler Ban
kenvereinigungen, durch die die Höhe der
Gebühren festgesetzt wird , welche die ausge
benden Banken in dem jeweiligen Land ihren
Kunden gegenüber anwenden müßten . Derar
tige nationale Vereinbarungen oder Entschei
dungen, durch die der restliche Wettbewerb
zwischen den Kreditinstituten, die einheitli
che eurocheques ausgeben, ausgeschaltet
würde (siehe auch Ziffer 43), dürfen jedenfalls
nicht als unerläßlich im Sinne von Artikel 85
Absatz 3 des EWG-Vertrages angesehen wer
den .

3 . Unerläßlichkeit der Beschränkungen

(39) Die Beschränkungen, die sowohl den Aus
gabe* als auch den Annahme-Instituten aufer
legt werden, sind für das reibungslose Funk
tionieren des eurocheque-Systems unerläß
lich :

a) Die Einlösung eines auf ein gegebenes
Kreditinstitut ausgestellten Schecks im
Ausland ist eine Dienstleistung, die das
Kreditinstitut nicht erbringen kann , wenn
es nicht über Filialen oder Korresponden
ten in diesem Land verfügt. Mit der
Annahme der von Banken im Sitz im
Ausland ausgegebenen Schecks erbringen
die auszahlenden Banken für Benutzer,
die weder ihre Kunden noch diejenigen
anderer Banken dieses Landes sind, eine
Dienstleistung, die durch entsprechende
gegenseitige Leistungen nicht ausgegli
chen wird (vgl . statistische Angaben unter
Ziffern 8 und 9). Wird eine derartige
Dienstleistung von sämtlichen Banken
eines Landes gemeinsam für die Bank
kundschaft anderer Länder erbracht, müs
sen die Annahme- und Verrechnungsbe
dingungen der betreffenden Schecks
gemeinsam und einheitlich zwischen den
ausgebenden und den annehmenden
Instituten der einzelnen beteiligten Län
der bestimmt werden .

b) Im Rahmen einer solchen Vereinbarung
ist die gemeinsame und einheitliche Fest
setzung der Gebühren für die Erstattung
dieser Leistung und der damit für die aus
zahlenden Banken verbundenen Finanz
last inhärent mit und subsidiär zu der
Zusammenarbeit zwischen den Banken
und ihren nationalen Verrechnungszentra
len und zwischen diesen Zentralen unter
einander, welche die Annahme der im
Ausland ausgestellten Schecks und deren
internationalen Verrechnung ermöglicht .
Bilaterale Verhandlungen zwischen den
15 000 diesem System angehörenden Ban
ken wären notwendig, wenn jede anneh
mende Bank mit jeder ausgebenden Bank

4. Wettbewerbsmöglichkeiten

(41 ) Die in Frage stehenden Vereinbarungen und
Beschlüsse geben den Kreditinstituten, die
einheitliche eurocheques ausgeben, nicht die
Möglichkeit, den Wettbewerb für einen
wesentlichen Teil der internationalen Zah
lungsmittel auszuschalten : Jede Person, die
sich ins Ausland begibt, hat im allgemeinen
die Wahl zwischen verschiedenen Zahlungs
mitteln wie

— Devisen in der Währung des besuchten
Landes, des Herkunftslandes oder sonsti
ger Länder,
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Reiseschecks, die in der einen oder ande
ren dieser Währungen ausgestellt werden,
Postmandate ,
Kreditkarten,

Karten für Geldausgabe-Automaten, die
in mehr als einem Land verwertbar sind,
oder

Schecks des eurocheque-Systems .

(42) Die in Frage stehenden Vereinbarungen und
Beschlüsse regeln nicht die Beziehungen zwi
schen den bezogenen Banken und ihren Kun
den . In den Beziehungen zwischen jedem aus
gebenden Kreditinstitut und seiner Kund
schaft besteht also weiterhin eine Wettbe
werbsmöglichkeit . Dem bezogenen Kreditin
stitut bleibt überlassen , in welchem Umfang
die Gebühren auf die Kundschaft abgewälzt
werden (Ziffer 27). So kann der Betrag der für
den Kunden in Rechnung gestellten Gebühr
möglicherweise zumindest theoretisch niedri
ger sein als die Gebühr, mit der die Leistun
gen des ausländischen Auszahlungsschalters
und der Verrechnungszentrale der bezogenen
Bank abgegolten werden .

(43) Die vorstehende Würdigung gilt jedoch nur
insoweit, als die in Frage stehenden Vereinba
rungen und Beschlüsse nicht auf nationaler
Ebene durch Vereinbarungen oder Beschlüsse
von Vereinigungen ergänzt werden, welche
die Beziehungen zwischen den Banken und
ihren Kunden im Gebührenbereich regeln
(vgl . Ziffer 40). Der Benutzer muß die Mög
lichkeit haben , sich an das Kreditinstitut sei
ner Wahl zu wenden, um ein Konto zu eröff
nen und sich Scheckvordrucke aushändigen
zu lassen . Diese freie Wahl des Benutzers
wäre illusorisch, wenn alle Kreditinstitute
eines Landes die gleiche Dienstleistung zum
gleichen Preis anböten .

Kosten der Verwendung der einheitlichen
eurocheques im Ausland informiert sind .
Die Ausstellung eines einheitlichen euroche
que in einem anderen Land in Landeswäh
rung kann zur Folge haben, daß bestimmte
Institute, die die Vereinbarung nur teilweise
anwenden (Ziffer 22) unmittelbar eine Gebühr
erheben . Sie hat grundsätzlich weiter zur
Folge, daß neben der Zahlung einer Gebühr
in Höhe von 1,25 % an das Annahme-Institut
von der nationalen Verrechnungszentrale
und/oder dem Ausgabe-Institut selbst weitere
Gebühren (Ziffer 28) erhoben werden wie
z. B.

— eine Mindestgebühr je gezogenen einheit
lichen eurocheque,

— eine Wechselgebühr, die von der Verrech
nungszentrale bei der Umrechnung in die
Währung des Ausstellers berechnet wird,

— Bearbeitungs-, Verrechnungsgebühren
usw.

(47) Die Kunden müßten von diesen verschiede
nen Kosten durch Anschlag an den Auszah
lungschaltern, durch Faltprospekte und in
sonstiger angemessener Weise Kenntnis erhal
ten . In gleicher Weise müßte die Abrechnung
bei der Belastung des Kundenkontos grund
sätzlich

— den für die Umrechnung des in ausländi
scher Währung erhaltenen Betrages ange
wandten Wechselkurs ,

— die an die auszahlende Bank überwiesene
Gebühr von 1 ,25 % des Scheckbetrages ,

— die gegebenenfalls weiteren Gebühren,
die von der Verrechnungszentrale und/
oder der bezogenen Bank erhoben wur
den,

ausweisen .

(48) Aus diesen Gründen müssen die nationalen
Verbände des eurocheque-Systems in der
EWG nach Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung
Nr. 17 ihre Mitglieder verpflichten, ihre Kun
den — falls dies nicht bereits geschehen ist —
genauestens über folgende Punkte zu infor
mieren :

— als Annahme-Institute über alle bei der
Einlösung eines in Landeswährung ' auf
eine ausländische Bank gezogenen ein
heitlichen eurocheque etwa anfallende
Kosten ;

— als Ausgabe-Institute genauestens über
die einzelnen Kosten, die bei der Verwen
dung von einheitlichen eurocheques im
Ausland anfallen .

Die beteiligten nationalen Verbände haben
der Kommission den Wortlaut der Rund

D. Verordnung Nr. 17

(44) Gemäß Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung
Nr. 17 wird die vorliegende Entscheidung am
7 . Juli 1982, dem Datum der Anmeldung,
wirksam.

(45) Gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung Nr.
17 wird die aus dieser Entscheidung resultie
rende Freistellung für die anfängliche Dauer
der „Package-Deal"-Vereinbarung gewährt
(Ziffer 16), also bis 30 . April 1986 .

(46) Zur Sicherung der Markttransparenz und der
Wahlfreiheit der Verbraucher ist es erforder
lich, daß diese genau über Modalitäten und
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Artikel 3

Diese Entscheidung ist an die nachstehenden Unter
nehmensvereinigungen gerichtet :

schreiben mitzuteilen, die sie in Anwendung
dieser Entscheidung an ihre Mitglieder rich
ten .

(49) Damit die Kommission prüfen kann, ob die
Freistellungsbedingungen während der Dauer
ihrer Anwendung fortwährend erfüllt werden,
hat eurocheque international der Kommission
unverzüglich jegliche Änderung oder Ergän
zung der angemeldeten Vereinbarungen und
Entscheidungen sowie alle neuen Vereinba
rungen oder Entscheidungen der eurocheque
Organe über die im Ausland in Landeswäh
rung ausgestellten einheitlichen eurocheques
zur Kenntnis zu bringen —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Gemäß Artikel 85 Absatz 3 des Vertrages zur Grün
dung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
werden für die Zeit vom 7 . Juli 1982 bis 30. April
1986 die Bestimmungen von Artikel 85 Absatz 1 auf
die am 30. Oktober 1980 getroffene und seit dem
1 . Mai 1981 in Kraft getretene „Package-Deal"Ver
einbarung über im Ausland in Landeswährung aus
gestellte einheitliche eurocheques für nicht anwend
bar erklärt, vorbehaltlich der Einhaltung der im Arti
kel 2 enthaltenen Bestimmungen .

1 . Eurocheque international
Avenue des Arts 40, bte 3
B- 1 040 Bruxelles

2 . Association française des banques
1 8 , rue La Fayette
F-75009 Paris

3 . Associazione bancaria italiana
Piazza del Gesù 49
1-00186 Roma

4. Bank Cheque Card Committee
10, Lombard Street
GB-London EC3V 9AP

5 . Bundesverband deutscher Banken e . V.
Mohrenstraße 35/41
D-5000 Köln 1

6 . Communauté belge Eurocheque
Avenue des Arts 40, bte 2
B- 1 040 Bruxelles

7 . Communauté luxembourgeoise Eurocheque
Boite postale 241
L-Luxembourg

8 . Den Danske Bankforening
Amaliegade 7
DK- 1 256 København K

9. Irish Bank's Standing Committee
Nassau House, Nassau Street
IRL-Dublin 2

10. Stichting Bevordering Chequeverkeer
Postbus 9120
NL- 1 006 CB Amsterdam

11 . Bundesverband der deutschen Volksbanken
und Raiffeisenbanken
Heussallee 5
D-5300 Bonn 1

12 . Deutscher Sparkassen- und Giroverband e . V.
Simrockstraße 4
D-5300 Bonn

Artikel 2

( 1 ) Die nationalen Verbände der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft, an die diese Entscheidung
gerichtet ist, haben ihre Mitglieder zu verpflichten,
ihre Kunden — falls dies nicht schon geschehen ist
— als Annahme- Institute über alle bei der Auszah

lung eines in Landeswährung auf eine ausländi
sche Bank gezogenen einheitlichen eurocheque

= etwa anfallenden Kosten,

— als Ausgabe-Institute über die einzelnen
Kosten, die bei der Verwendung von einheitli
chen eurocheques im Ausland entstehen,

genau zu informieren .
Die; genannten nationalen Verbände übermitteln der
Kommission innerhalb von zwei Monaten nach der
Notifizierung dieser Entscheidung den Wortlaut des
zu diesem Zweck an ihre Mitglieder gerichteten
Rundschreibens .

(2) ' Eurocheque international hat die Kommission
unverzüglich über alle Änderungen und Ergänzun
gen der, angemeldeten Vereinbarungen und Ent
scheidungen sowie über alle neuen Vereinbarungen
oder Entscheidungen der eurocheque-Organe über
im Ausland in Landeswährung ausgestellte einheit
liche eurocheques zu unterrichten .

Artikel 4

Diese Entscheidung ist an die anderen nationalen
Verbände der ausgebenden Banken des euroche
que-Systems, in deren Namen die Anmeldung eben
falls erfolgte, zur Kenntnisnahme gerichtet :
13 . Agrupacio Andorrana Eurocheque

Boîte postale 20
Correus Francesos
AND-Andorra la Velia

14. Agrupación Española Eurocheque
Los Madrazo 28
E-28014 Madrid
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15 . Banco de Portugal
Rua do Comércio 148
P-1101 Lisboa

20. Udruzenje Banaka Jugoslavie
Masarikova 5/IX
YU-11000 Beograd

2 1 . Verband Österreichischer Banken und Bankiers
Börsegasse 1 1
A-1013 Wien

16 . Den Norske Bankforening
Boks 1489, Vika
N-Oslo 1

17 . Schweizerische Bankiersvereinigung
Postfach 4182
CH 4002 Basel

18 . Suomen Pankkiyhdistys
Fabianinkatu 8
SF-00130 Helsinki 13

19 . Svenska Bankföreningen
Box 7603
S- 1 02 94 Stockholm

Brüssel , den 10. Dezember 1984

Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Mitglied der Kommission


